
Die Arbeit spricht in vielem an, ist umfas-
send angelegt und weist den Autor als einen
in Kultur und Bildung bewanderten Kollegen
aus. Sie verwendet die rechts- und sozialwis-
senschaftliche Literatur weithin und kann
deshalb auch als Steinbruch für den Einstieg
in das nicht leicht zu schulternde Thema „Kul-
tur“ dienen. Allerdings grenzt sich die Schrift
dabei nach dem Geschmack des Rezensenten
manchmal nicht deutlich genug von solchen
Autoren ab, die gewissermaßen eine Leitkul-
tur verordnen wollen und glauben, dies dem
geltenden Verfassungsrecht entnehmen zu
können. Indes zeigt die Art und Weise des Ge-
brauchs der indirekten Rede doch Distanz,
wie sich zudem manchmal aus Fußnoten er-
gibt. Ganz sicher wird die Arbeit trotz der Be-
scheidenheit, in der sie auftritt, in der wei-
teren Debatte einen Ort haben, vor allem
auch, weil sie aufgeschlossen, interdiszipli-
när, konsequent, kundig und weiterführend
argumentiert.
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rechtsteil finden. Zudem soll „Gemeinschaft-
lichkeit“ auf nationaler, aber auch auf loka-
ler Ebene sowie innerhalb lebensräumlicher
Systeme befördert werden, die durch Sym-
bole und Institutionen, vor allem aber durch
eine umfassende Kommunikation innerhalb
der Gesellschaft zu gewährleisten sein soll
und auch sozialintegrative Werte zu vermit-
teln hat; für diese Aspekte werden auch
Staatszielbestimmungen, also etwa des sozia-
len Rechtsstaates und der Verantwortung für
die künftigen Generationen, herangezogen. 

Das Phänomen „Kultur“ wird dabei auf
das menschliche Leben in einem universel-
len Sinne bezogen und ist zweifellos nur durch
Leistung möglich. Daher umfasst der Kul-
turauftrag alle Facetten des menschlichen Le-
bens. Dies reicht über bloße Vordergründig-
keiten hinaus und ist auch der Grund dafür,
dass Literatur und Rechtsprechung den Be-
griff der Kultur bemühen. Dort ist er vor al-
lem Gegenbegriff und damit Korrektiv gegen
andere Funktionszuschreibungen für öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk. Dabei ist Kultur
nicht zu verstehen als ein sich selbst erschaf-
fendes, d.h. autopoietisches System, auf das
der Rechtsanwender von außen blickt; er ist
vielmehr selbst Teil dieses Systems und steht
innerhalb dessen. Daher ist „Kultur“ jeweils
selbst dem rechtlichen Rahmen entsprechend
zu definieren. Dabei spielt das Verfassungs-
recht eine zentrale Rolle, aber ähnlich auch
das Feld „Gesellschaft und Individuum“. Das
Resultat dieser Bemühung bleibt immer ein
Produkt der eigenen Wertungen und Inter-
pretation; insofern sind die Schlüsse immer
anfechtbar. Diese Hermeneutik lässt sich nicht
durchbrechen. In diesem Sinne kann auch
der Rundfunk von Wertungen nicht freige-
halten werden. Auch wer behauptet, hier kei-
ne Wertungen zuzulassen, der muss doch in
praxi werten. Wer Wertungen ausschließt,
der lässt anderen Impulsen und Einflussnah-
men Raum, ohne dies zu bemerken. Daher
besitzt es größere Transparenz, Wertungen
im Rahmen der Programmgestaltung hin-
zunehmen, die eine Grundlage im Recht ha-
ben, das dann in entsprechenden Verfahren
und der Organisationsstruktur vor allem der
Rundfunkräte sozusagen konzeptual voll-
zogen und nachvollzogen wird. Auf diese Wei-
se kann auch „Kultur“ einen Ort im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk einnehmen, ohne zu
gängeln und zu reglementieren.

Die Düsseldorfer Sperrungsverfügung

Die Regensburger Dissertation befasst sich
mit Problemen, die gegenüber strafrechtlich
einschlägigen Internetangeboten aus dem In-
und vor allem dem Ausland bestehen, seien
diese Angebote politisch radikaler Natur –
wie im Düsseldorfer Fall – oder aber von an-
derer Provenienz. Die Arbeit ist in einer Rei-
he erschienen, die Professoren ihrer Heimat-
fakultät herausgeben.

Dabei bestehen die erwähnten Proble-
me unabhängig davon, wer für den Erlass sol-
cher Maßnahmen zuständig ist – das wird
an einschlägiger Stelle erörtert – sowie auch
unbeeinflusst davon, dass sich etwaige Sper-
rungen leicht umgehen lassen. Zugleich er-
gibt der Auslandsbezug, dass auch die Rechts-
lage anderer Staaten zu berücksichtigen sein
kann, insbesondere solcher Staaten, deren
Verfassungen uneingeschränkt Rede-, Me-
dien- oder Kunstfreiheit gewährleisten, wie
dies etwa in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika der Fall ist.

Die Arbeit ist als Fallstudie gefasst und
prüft mithin am konkreten Fall, der in Nord-
rhein-Westfalen zu einer Reihe uneinheitlich
ergangener, erstinstanzlicher und oberge-
richtlicher Entscheidungen geführt hat, was
zeigt, wie offen die Rechtslage war und sie
mithin als Gegenstand für eine Dissertation
dienen konnte. Die Verfügung erließ die Be-
zirksregierung Anfang 2002 samt der Anord-
nung sofortiger Vollziehung, um die Verbrei-
tung neonazistischer Angebote zweier Web-
seiten, die aus den USA stammten, zu unter-
binden. Eine Vielzahl betroffener Provider
wandte sich dagegen mit Eilanträgen und Kla-
gen beim jeweils örtlich zuständigen Verwal-
tungsgericht.

Der Gang der Untersuchung stellt nach
einer Einleitung zunächst die Vorgeschichte
und einen Überblick über die Webseiten dar.
Dann findet man den Erlass der Sperrungs-
verfügung dargestellt und die Prozessge-
schichte entfaltet sowie die Reaktionen auf
das Geschehen in Öffentlichkeit und Litera-
tur berichtet. Ein nächster Teil entwickelt das
Gefahrenpotenzial neuer Medien am vorlie-
genden Beispiel, breitet die gefahrenabwehr-
rechtlichen Möglichkeiten aus, die hier auf
einen Wandel der Gefahrenlage reagieren
müssen, und zeigt neue Lösungsmöglichkei-
ten auf.
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Dann folgen Abschnitte zu den verfas-
sungsrechtlichen und den technischen Grund-
lagen. Erstere gehen von staatlichen Schutz-
pflichten von Verfassungs wegen aus, legen
rechtsstaatliche Maßstäbe an, also den Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz, Kriterien der
Zumutbarkeit sowie der technischen Mög-
lichkeit im Sinne der damals anzuwenden-
den Bestimmungen und nehmen auf Beurtei-
lungsspielräume und Ermessensermächti-
gungen Rücksicht. Auch der Bestimmtheits-
grundsatz und nicht nur die Grundrechte
freier Kommunikation, im abwehrrechtlichen
Sinne also vor allem der Provider und even-
tuell unbeteiligter Dritter, darunter insbeson-
dere die Informationsfreiheit, werden zum
Maßstab. Die technische Seite findet man un-
ter Aspekten der Terminologie, der Daten-
übertragung im Internet sowie im Lichte mög-
licher Inhaltskontrollen und Sperrmöglich-
keiten erörtert.

Daraufhin werden die Ermächtigungs-
grundlagen aus dem damaligen Mediendiens-
te-Staatsvertrag (jetzt § 59 Abs. 3 RStV) erör-
tert. Danach folgt eine Analyse des Falls der
Sperrungsverfügungen aus dem Winter 2002
anhand der Rechtsgrundlage damals, ihrer
Veränderung in formeller und materieller Hin-
sicht sowie unter Aspekten eventuell gege-
bener Entschädigungsansprüche. Letztere be-
stehen nicht, zumal die Umgehungsmöglich-
keiten beträchtlich waren und ein effektiver
Schaden für die Provider kaum eingetreten
sein dürfte. Die geringe Effektivität der Ver-
fügungen war im Übrigen auch ein Grund für
ihre unterschiedliche rechtliche Beurteilung
durch die Gerichte. Trotz dieser Gesichtspunk-
te hält die Arbeit die Sperrungsverfügungen
für rechtmäßig. Allerdings nennt sie die Kon-
traproduktivität von Sperrungsverfügungen,
die ja zugleich auf das gesperrte Angebot auf-
merksam machen. Dagegen hält die Arbeit
die Symbolkraft solcher Verfügungen, die Hal-
tung und Willen des Staates und seiner Ver-
treter zum Ausdruck bringen, radikalen Be-
strebungen entgegenzuwirken, für beträcht-
lich. 

Die seit 1. April 2003 bestehende Rechts-
lage kraft des JMStV, der eingehend darge-
stellt wird, steigert die Effektivität jeden-
falls insofern, als nun bundesweiteinheitliche
Entscheidungen ergehen, ein fachkompeten-
tes Gremium in Gestalt der Kommission für
Jugendmedienschutz (KJM) für die Landes-

medienanstalten entscheidet und dies mit ei-
ner Selbstkontrolle einhergeht, die auch ei-
ne gewisse Selbstregulierung ermöglicht.
Dennoch wird auch die KJM wie zuvor die
Landesbehörden von Amts wegen tätig. Eine
Tätigkeit der KJM ist ohne vorausgehende
Selbstregulierung – was die Arbeit wohl über-
sieht – nach § 20 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 4 Abs. 1
bzw. Abs. 5 Satz 1 i. V. m. § 4 Abs. 1 JMStV
möglich und an sich wohl geboten in Fällen
rechtsradikaler nationalsozialistischer Pro-
paganda, wie das im Düsseldorfer Fall gege-
ben war. Die letztgenannte Vorschrift nimmt
auf die entsprechenden Straftatbestände Be-
zug. Dass der grenzüberschreitende Charak-
ter des Internets der Effektivität deutliche
Grenzen setzt, wenn die Angebote aus dem
Ausland stammen, steht auf einem anderen
Blatt. 

Lösen lassen sich die Probleme grenzüber-
schreitender Angebote nicht, will man an der
offenen Staatlichkeit rechtsstaatlich gepräg-
ter Demokratien westlichen Typs festhalten.
Anders wäre es nur, wenn sich ein weltwei-
tes Rechtsregime würde etablieren lassen,
das nicht mit einzelnen Verfassungen freiheit-
licher Staaten kollidiert und zugleich auch
für autoritär oder totalitär regierte Staaten
akzeptabel ist. Diese Voraussetzungen wer-
den schwerlich zu erfüllen sein. Deshalb müs-
sen sich die Staaten auf die Reichweite der
Instrumente beschränken, die ihnen zur Ver-
fügung stehen. Ihr Gebrauch mag oft nur sym-
bolisch wirken, aber er signalisiert doch, was
innerhalb der Bandbreiten der politischen
Kultur bleibt und was darüber hinausgeht. In
der europäischen Rechtstradition sind solche
Grenzen akzeptabel, da zumindest die Rech-
te anderer der Meinungsfreiheit gegenüber-
treten und sie in gewisse Schranken weisen.
Die symbolische Kraft solcher Maßnahmen
wie der Sperrungsverfügungen ist allerdings
wesentlich größer, wenn künftig in der Bun-
desrepublik einheitlich entschieden werden
wird, also nicht von Land zu Land. Ob ande-
rerseits die Umgehungsmöglichkeiten und
die Aufmerksamkeitseffekte, die solche Maß-
nahmen mit sich bringen, von solchen Schrit-
ten abhalten, wird man sehen. Bisher zeich-
net sich eine gewisse Zurückhaltung ab. Um-
so wichtiger ist ein historisches Beispiel. Er-
staunlich ist allerdings, dass die Arbeit auf
eine Darstellung der Regelungen innerhalb
der Europäischen Union verzichtet; eine sol-

che erfolgt weder zur damaligen Rechtslage
noch zur heutigen Lage nach der Verabschie-
dung der Neufassung der Fernsehrichtlinie.
Darin liegt ein entscheidender Mangel in ih-
rem Wert als rechtswissenschaftliche, nicht
nur als rechtshistorische Studie. Das Her-
kunftslandprinzip und Grenzen einer Durch-
brechung der Maßgeblichkeit der Hoheitsak-
te des „Sendestaates“ sind hier immer noch
die Dollpunkte, die einer Beschränkung des
Empfangs in einem anderen Mitglied- oder
Konventionsstaat entgegenwirken.

Für die europäische Sicht ist die vorlie-
gende Schrift ein guter Beleg und zugleich
ein historisches Lehrstück aus der deutschen
Provinz. Sie ist sorgfältig gearbeitet, gut be-
legt und leicht zu lesen. Ein einleuchtender,
schnell verständlicher Aufbau trägt als Ge-
rüst das Ganze. Damit erfüllt die Arbeit alle
Voraussetzungen, um am Markt länger prä-
sent zu bleiben und nicht nur Erinnerungs-
posten zu sein.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig
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